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A. Problem und Ziel

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation
 beschloss auf ihrer fünfundachzigsten Tagung in Genf am 19. Juni
1997 die Urkunde zur Abänderung der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO). Ziel der Abänderung der Verfassung der IAO
ist es, dem Verwaltungsrat und der Allgemeinen Konferenz ein Verfah-
ren zur Verfügung zu stellen, veraltete und nicht mehr relevante Über-
einkommen der  Internationalen Arbeitsorganisation aufzuheben.

Die Urkunde zur Abänderung der Verfassung der Internationalen
 Arbeitsorganisation trat gemäß ihrem Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung
mit Artikel 36 der IAO-Verfassung für alle Mitgliedstaaten am 8. Okto-
ber 2015 in Kraft. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Urkunde
nicht ratifiziert.

B. Lösung

Durch das Vertragsgesetz sollen die Voraussetzungen nach Arti-
kel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes für die nach innerstaat -
lichem Recht durchzuführende parlamentarische Zustimmung zu der
Urkunde zur Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeits-
organisation erfüllt werden.

C. Alternativen

Keine.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Keiner.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

F. Weitere Kosten

Keine.
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 Bundesrepublik Deutschland                                 Berlin, den 21. April 2017
            Die Bundeskanzlerin

An die
Präsidentin des Bundesrates

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes
den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zu der am 19. Juni 1997 beschlossenen Urkunde
zur Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation

mit Begründung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbedürftig, um das Gesetzgebungsverfah-
ren bis zur parlamentarischen Sommerpause abzuschließen.

Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Dr. Angela Merkel

Fristablauf: 02. 06. 17
besonders eilbedürftige Vorlage gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu der am 19. Juni 1997 beschlossenen Urkunde zur Abänderung
der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation





Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Der von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation auf
ihrer fünfundachtzigsten Tagung in Genf am 19.  Juni 1997 beschlossenen
 Urkunde zur Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation
in der durch die Urkunde vom 25. Juni 1953 geänderten Fassung (BGBl. 1957 II
S. 317, 318), die zuletzt durch Abänderungsurkunde vom 27. Juni 1972 (BGBl.
1975 II S. 2206, 2208) geändert worden ist, wird zugestimmt. Die Abänderungs-
urkunde zur Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation, 1997, wird nach-
stehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung  veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Die Abänderungsurkunde zur Verfassung, 1997, ist nach ihrem Artikel 3
 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 36 der Verfassung der Internationalen Arbeits-
organisation für die Bundesrepublik Deutschland am 8. Oktober 2015 in Kraft
getreten.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwur f

Gesetz
zu der am 19. Juni 1997 beschlossenen Urkunde

zur Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation

Vom                           2017



Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf die Urkunde vom 19. Juni 1997 zur Abänderung der Verfassung der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes
anzuwenden, da sie sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist die Abänderungsurkunde nach ihrem Artikel 3 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Artikel 36 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation für
die Bundesrepublik Deutschland am 8. Oktober 2015 in Kraft getreten.

Schlussbemerkung

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung dieses Gesetzes
nicht mit Kosten belastet.

Für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für die Verwaltung ent-
steht kein Erfüllungsaufwand. Es werden auch keine Informationspflichten im
Sinne des § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normen-
kontrollrates geschaffen.

Auch sonstige Kosten sind nicht zu erwarten. Das Gesetz hat aufgrund der blo-
ßen Zustimmung zur Urkunde zur Änderung der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation keine Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preis -
niveau, insbesondere nicht auf das Verbraucherpreisniveau.
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The General Conference of the Interna-
tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its Eighty-fifth
Session on 3 June 1997, and

Having decided upon the adoption of an
amendment to the Constitution of the Inter-
national Labour Organisation, a question
which is included in the seventh item on the
agenda of the Session;

adopts, this nineteenth day of June of the
year one thousand nine hundred and nine-
ty-seven, the following instrument for the
amendment of the Constitution of the Inter-
national Labour Organisation, which may be
cited as the Constitution of the International
Labour Organisation Instrument of Amend-
ment, 1997:

Article 1

As from the date of the coming into force
of this Instrument of Amendment, article 19
of the Constitution of the International
Labour Organisation shall be amended by
the insertion after paragraph 8 of the follow-
ing new paragraph:

“9. Acting on a proposal of the Governing
Body, the Conference may, by a majority of
two-thirds of the votes cast by the dele-
gates present, abrogate any Convention
adopted in accordance with the provisions
of this article if it appears that the Conven-
tion has lost its purpose or that it no longer
makes a useful contribution to attaining the
objectives of the Organisation.”

Article 2

Two copies of this Instrument of Amend-
ment shall be authenticated by the signa-
tures of the President of the Conference
and of the Director-General of the Interna-
tional Labour Office. One of these copies
shall be deposited in the archives of the In-
ternational Labour Office and the other shall
be communicated to the Secretary-General

La Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil
d’administration du Bureau international du
Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en
sa quatre-vingt-cinquième session,

Après avoir décidé d’adopter une propo-
sition d’amendement à la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail,
question qui fait l’objet du septième point à
l’ordre du jour de la session,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l’instru-
ment ci-après pour l’amendement à la
Constitution de l’Organisation internationale
du Travail, instrument qui sera dénommé
Instrument d’amendement à la Constitution
de l’Organisation internationale du Travail,
1997:

Article 1

A compter de la date d’entrée en vigueur
du présent instrument d’amendement, l’ar-
ticle 19 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail sera amendé par
l’insertion, après l’actuel paragraphe 8, d’un
nouveau paragraphe rédigé comme suit:

«9. Sur la proposition du Conseil d’admi-
nistration, la Conférence peut, à la majorité
des deux tiers des voix des délégués pré-
sents, abroger toute convention adoptée
conformément aux dispositions du présent
article s’il apparaît qu’elle a perdu son objet
ou qu’elle n’apporte plus de contribution
utile à l’accomplissement des objectifs de
l’Organisation.»

Article 2

Deux exemplaires authentiques du pré-
sent instrument d’amendement seront si-
gnés par le Président de la Conférence et
par le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail. L’un de ces exemplaires
sera déposé aux archives du Bureau inter-
national du Travail, et l’autre entre les mains
du Secrétaire général des Nations Unies

(Übersetzung)

Die Allgemeine Konferenz der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation,

die vom Verwaltungsrat des Internationa-
len Arbeitsamtes nach Genf einberufen wur-
de und am 3. Juni 1997 zu ihrer fünfund-
achtzigsten Tagung zusammengetreten ist,

hat beschlossen, eine Abänderung der
Verfassung der Internationalen Arbeitsorga-
nisation anzunehmen, eine Frage, die zum
siebenten Gegenstand ihrer Tagesordnung
gehört.

Die Konferenz nimmt heute, am 19. Juni
1997, die folgende Urkunde zur Abände-
rung der Verfassung der Internationalen Ar-
beitsorganisation an, die als Abänderungs-
urkunde zur Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation, 1997, bezeichnet wird.

Artikel 1

Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Abänderungsurkunde an wird Artikel 19 der
Verfassung der Internationalen Arbeitsorga-
nisation durch die Hinzufügung des folgen-
den neuen Absatzes nach Absatz 8 abge-
ändert:

„9. Auf Vorschlag des Verwaltungsrats
kann die Konferenz mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden
Delegierten jedes gemäß den Bestimmun-
gen dieses Artikels angenommene Überein-
kommen aufheben, wenn sich herausstellt,
dass es gegenstandslos geworden ist oder
keinen nützlichen Beitrag zum Erreichen der
Ziele der Organisation mehr leistet.“

Artikel 2

Zwei authentische Ausfertigungen dieser
Abänderungsurkunde werden vom Prä -
sidenten der Konferenz und vom General -
direktor des Internationalen Arbeitsamtes
unterzeichnet. Eine Ausfertigung wird im
 Archiv des Internationalen Arbeitsamtes
hinterlegt, die andere dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen zur Eintragung nach
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Urkunde zur Abänderung
der Verfassung der internationalen Arbeitsorganisation

Instrument for the Amendment
of the Constitution of the International Labour Organization

Instrument pour l’amendement
de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail



of the United Nations for registration in ac-
cordance with article 102 of the Charter of
the United Nations. The Director-General
will communicate a certified copy of the In-
strument to all the Members of the Interna-
tional Labour Organisation.

Article 3

1. The formal ratifications or acceptances
of this Instrument of Amendment shall be
communicated to the Director-General of
the International Labour Office, who shall
notify the Members of the Organisation of
the receipt thereof.

2. This Instrument of Amendment will
come into force in accordance with the pro-
visions of article 36 of the Constitution of
the International Labour Organisation.

3. On the coming into force of this Instru-
ment, the Director-General of the Interna-
tional Labour Office shall so notify all the
Members of the International Labour Or-
ganisation and the Secretary-General of the
United Nations.

aux fins d’enregistrement conformément
aux termes de l’article 102 de la Charte des
Nations Unies. Le Directeur général com-
muniquera une copie certifiée conforme de
cet instrument à chacun des Membres de
l’Organisation internationale du Travail.

Article 3

1. Les ratifications ou acceptations for-
melles du présent instrument d’amende-
ment seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail
qui en informera les Membres de l’Organi-
sation.

2. Le présent instrument d’amendement
entrera en vigueur dans les conditions pré-
vues à l’article 36 de la Constitution de l’Or-
ganisation internationale du Travail.

3. Dès l’entrée en vigueur du présent ins-
trument, le Directeur général du Bureau in-
ternational du Travail en informera tous les
Membres de l’Organisation internationale
du Travail ainsi que le Secrétaire général
des Nations Unies.

Artikel 102 der Charta der Vereinten Natio-
nen übermittelt. Der Generaldirektor stellt
allen Mitgliedern der Internationalen Ar-
beitsorganisation eine beglaubigte Abschrift
dieser Urkunde zu.

Artikel 3

1. Die förmlichen Ratifikationen oder An-
nahmen dieser Abänderungsurkunde sind
dem Generaldirektor des Internationalen Ar-
beitsamtes mitzuteilen, der den Mitgliedern
der Organisation davon Kenntnis gibt.

2. Diese Abänderungsurkunde tritt nach
den Bestimmungen des Artikels 36 der Ver-
fassung der Internationalen Arbeitsorga -
nisation in Kraft.

3. Sobald diese Abänderungsurkunde in
Kraft getreten ist, gibt der Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes dies allen
Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorga-
nisation und dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen bekannt.
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I .  A l l geme ines

1. Entstehungsgeschichte

Die Allgemeine Konferenz beschloss auf ihrer fünfund-
achtzigsten Tagung am 19. Juni 1997 in Genf die Urkunde
zur Abänderung der Verfassung der Internationalen Ar-
beitsorganisation (IAO). Ziel der Abänderung der IAO-Ver-
fassung ist es, dem Verwaltungsrat und der Allgemeinen
Konferenz ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, veralte-
te und nicht mehr relevante Übereinkommen der IAO auf-
zuheben. Nach bisheriger Rechtslage musste die Interna-
tionale Arbeitsorganisation Übereinkommen, die als nicht
mehr zeitgemäß empfunden werden, durch eine Neufas-
sung aktualisieren. Die Neufassung enthielt eine Kün -
digungsklausel, der zufolge Vertragsstaaten des alten
Übereinkommens, die die Neufassung ratifizieren, das
alte Übereinkommen automatisch kündigen. Der Vorteil
gegenüber der Ausgangslage liegt in dem zusätzlichen
Verfahren. Die IAO kann nun auch Übereinkommen auf-
heben, bei denen keine Neufassung erforderlich ist.

2. Wesentlicher Inhalt der Urkunde zur Abänderung
der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisa -
tion

Mit der Urkunde zur Abänderung der Verfassung der IAO
wird die Verfassung um eine Bestimmung erweitert. In Ar-
tikel 19 wird der Absatz 9 neu eingefügt. Danach kann die
Allgemeine Konferenz auf Vorschlag des Verwaltungsra-
tes künftig ein Übereinkommen, das „gegenstandslos ge-
worden ist oder keinen nützlichen Beitrag zur Erreichung
der Ziele der Organisation mehr leistet,“ mit qualifizierter
Mehrheit aufheben. Damit die Konferenz ein Übereinkom-
men aufheben kann, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln
der Stimmen der anwesenden Delegierten erforderlich.
Die Mitgliedstaaten der IAO müssen diesen Beschluss
nicht mehr ratifizieren.

3. Völkerrechtliche Einschätzung der Bundesregie-
rung und Stand der Ratifikation

Die Abänderungsurkunde trat am 8.  Oktober 2015 in
Kraft, nachdem zwei Drittel der Mitglieder, einschließlich
fünf der zehn Mitgliedstaaten, denen wirtschaftlich die
größte Bedeutung zukommt, sie ratifizierten. Damit lagen
die Voraussetzungen nach Artikel 36 der Verfassung der
Internationalen Arbeitsorganisation vor. 

Deutschland hat die Abänderungsurkunde jedoch nicht
ratifiziert. Die Bundesregierung vertrat die Auffassung,
dass gegen den neuen Absatz 9 des Artikels 19 völker-
rechtliche Bedenken bestehen. Danach wäre eine Auf -
hebung von IAO-Übereinkommen dann völkerrechtlich
vertretbar, wenn alle Staaten, die das jeweilige Überein-
kommen ratifiziert (und zum Zeitpunkt der Aufhebung
nicht gekündigt) haben, der Aufhebung zustimmen. Es

müsste wenigstens für diese Vertragsstaaten die Möglich-
keit geschaffen werden, dass das Übereinkommen zwi-
schen ihnen weiter angewandt wird. Die Abänderungs -
urkunde von 1997 enthalte weder das Erfordernis der
Zustimmung der Regierungsvertreter aller Vertragsstaaten
noch die Einführung der Möglichkeit einer Weiteranwen-
dungserklärung für an diesen (Alt-)Regelungen interes-
sierten Vertragsstaaten. Aus diesem Grund bestanden
gegen das Aufhebungsverfahren (Artikel 1 der Urkunde)
nach Auffassung der Bundesregierung völkerrechtliche
Einwände. Dieser deutschen Auffassung sind jedoch zwei
Drittel der Mitglieder, einschließlich fünf der zehn Mitglied-
staaten, denen wirtschaftlich die größte Bedeutung zu-
kommt, darunter auch Australien, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
 Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz,
Spanien, Vereinigtes Königreich und Zypern, nicht gefolgt
und haben inzwischen die Abänderungsurkunde von
1997 ratifiziert oder angenommen.

Für Deutschland ist die Änderungsurkunde jedoch nach
dem Grundsatz „pacta sunt servanda“ völkerrechtlich
bindend (Artikel 26 des Wiener Übereinkommens über
das Recht der Verträge (BGBl. 1985 II S. 926, 927)), un-
abhängig davon, ob Deutschland sie ratifiziert hat. Auf-
grund des dadurch innerstaatlich bestehenden ver -
fassungswidrigen Zustands, ist das innerstaatliche
Zustimmungsverfahren durchzuführen. Eine Klage vor
 einem IAO-Gericht nach Artikel 37 Absatz  2 oder ein
 Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof nach Arti-
kel 37 Absatz 1 der IAO-Verfassung hätte keine Aussicht
auf Erfolg gehabt. Letztendlich wäre als ultima ratio nur
die von der Bundesregierung aufgrund der weitreichen-
den negativen Konsequenzen nicht zu befürwortende
Kündigung der IAO-Verfassung als Option in Betracht
 gekommen, die gegen die Änderung bestehenden völker-
rechtlichen Bedenken auszuräumen und den verfas-
sungsmäßigen Zustand herzustellen. Deutschland würde
so ein fatales Signal setzen, den Schutz der Arbeitneh-
merrechte, der sozialen Standards und der Menschen-
rechte nicht mehr ernst zu nehmen. Zudem würde
Deutschland die Rolle der IAO massiv schwächen. Neben
dem international nicht wiedergutzumachenden Glaub-
würdigkeitsverlust nähme sich Deutschland zudem die
Chance, konstruktiv in der IAO mitzuarbeiten. Die Bun-
desregierung befürwortet daher die Durchführung des
 innerstaatlichen Zustimmungsverfahrens, trotz aller völ-
kerrechtlichen Bedenken.

I I .  Besonde res

Artikel 1 der Abänderungsurkunde verkündet, dass fol-
gende Ergänzung als Absatz 9 des Artikels 19 der Ver -
fassung beigefügt wird, sobald die Urkunde Gültigkeit
 erhält. Falls dem Verwaltungsrat ein angenommenes
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Übereinkommen als gegenstandslos oder überholt er-
scheint, kann er der Konferenz vorschlagen, das Überein-
kommen aufzuheben. Dazu wird eine Zweidrittelmehrheit
der anwesenden Delegierten benötigt. 

Diese neue konstitutionelle Klausel soll bewirken, dass
die IAO stets einen zeitgemäßen Rahmen an Normen ver-
tritt. Die Bundesregierung befürwortet grundsätzlich die
Schaffung der Möglichkeit, Übereinkommen der IAO, die
„gegenstandslos geworden [sind] oder keinen nützlichen
Beitrag zum Erreichen der Ziele der Organisation mehr
leisten“, aufzuheben. 

Artikel 2 spezifiziert die prozessualen Schritte, die nach
dem Inkrafttreten der Abänderungsurkunde seitens der
IAO genommen werden. Der Präsident der Konferenz so-
wie der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes
unterzeichnen zwei authentische Exemplare der Urkunde.
Ein Exemplar wird an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen übermittelt, das andere wird im Archiv des

 Internationalen Arbeitsamtes aufbewahrt. Des Weiteren
erhalten alle Mitglieder der IAO ein beglaubigtes Duplikat
der Urkunde. 

Artikel 3 Absatz 1 ordnet an, dass Staaten, die die Ab-
änderungsurkunde ratifizieren, dies dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes mitteilen. Dieser setzt
dann die anderen Mitglieder der IAO davon in Kenntnis.

Artikel 3 Absatz 2 äußert, dass die Abänderungsurkunde
nach den Bestimmungen des Artikels 36 der Verfassung
der IAO in Kraft tritt. 

Artikel 3 Absatz 3 befasst sich mit der Verbreitung der
Abänderungsurkunde. Nachdem die Urkunde Gültigkeit
erlangt, werden alle Mitglieder der IAO durch den Gene-
raldirektor des Internationalen Arbeitsamtes davon infor-
miert. Dieses erfolgte am 29.  Oktober 2015 in  einem
Schreiben des Generaldirektors der IAO an das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales.
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